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Ab dem 19. Februar 2020 arbeitet die BLE mit einem web-basierten Anmelde-
verfahren für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen nach Deutschland. Alle 
Systemnutzer müssen sich vorab im System registrieren. 
 
Die Einfuhr von Erzeugnissen, die unter die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 zur 
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten 
und unregulierten Fischerei (IUU-Verordnung) fallen, muss rechtzeitig mit der 
entsprechenden Fangbescheinigung und den dazugehörigen Begleitdokumenten 
(zum Beispiel Transportdokumente, Verarbeitungs-, Umladungserklärungen) bei 
der BLE angemeldet werden. Mit dem neuen System „FIKON II“ erfolgt die An-
meldung web-basiert. Das bisherige Verfahren FIKON-E wird nicht mehr zur 
Verfügung stehen. 
 
Die Kontrolle der Einfuhranmeldungen und der dazugehörigen Dokumente ge-
schieht in „FIKON II“ nach den Grundsätzen des in der IUU-Verordnung vorge-
sehenen Risikomanagements.  
 
Unterschiedliche Kontrollintensitäten möglich 
Je nach Einschätzung des errechneten Risikos erlaubt das neue System unter-
schiedliche Abstufungen der Kontrollintensität. Zusätzlich wird ein Zufallsrisiko 
für fünf Prozent der Anmeldungen vergeben. Das bedeutet, dass für einige Ein-
fuhranmeldungen der Kontrollvorgang eine längere Zeit in Anspruch nehmen 
kann. 
 
Neue Registrierung erforderlich 
Alle Nutzer des Systems müssen sich vorab im System registrieren. „FIKON II“ ist 
erreichbar unter https://apps.ble.de 
 
Weitere Informationen zur neuen BLE-Fachanwendung und Registrierung unter 
https://www.ble.de/DE/Themen/Fischerei/IUU-Fischerei/Kontrolle-der-
Fischeinfuhren/Fischeinfuhr_node.html 
 
Hintergrund 
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist vom Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft mit der Durchführung der Maßnahmen 
im Rahmen der IUU-Verordnung beauftragt worden. Die nationale gesetzliche 
Grundlage bildet das Seefischereigesetz. 
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